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(im folgenden NLD Electronic genannt) 

1. Auftragserteilung, abweichende Bedingungen 

1.1 Lieferungen und Leistungen erbringen wir ausschließlich zu den nachfolgenden Bedingungen und etwaigen dem 
Besteller bekanntgegebenen Sonderbedingungen.

1.2 Allgemeine Geschäftsbedingungen des Bestellers gelten nur bei ausdrücklicher schriftlicher Bestätigung. Weder 
unterlassener Widerspruch noch Ausführung von Lieferung oder Leistung stellt eine Anerkennung fremder 
Geschäftsbedingungen dar.

2. Bestellung/Vertragsgegenstand

2.1 Durch die Bestellung verlangt der Besteller ausdrücklich die Übersendung der Ware in Verpackungen, die dazu 
dienen, die Ware vor Transportschäden zu bewahren oder die der Sicherheit des Transportes dienen 
(„Transportverpackungen”).

2.2 Schriftliche Bestellungen, die eine vorangegangene telefonische Bestellung wiederholen, ohne ausdrücklich auf die 
Wiederholung hinzuweisen, gelten als weitere Bestellung.

2.3 Im Katalog enthaltene Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts-, Maß-, Leistungs- und sonstige Konstruktionsangaben 
sowie technische Angaben sind nur verbindlich, soweit dies ausdrücklich vereinbart wurde. Änderungen, insbesondere 
durch technischen Fortschritt, bleiben NLD Electronic vorbehalten.

2.4 NLD Electronic liefert die bestellten Waren nach Angebotsannahme. Sollte NLD Electronic nachträglich erkennen, 
daß sich ein Fehler bei den Angaben zu einem Produkt, zu einem Preis oder zu einer Lieferbarkeit eingeschlichen hat, 
wird NLD Electronic den Kunden hiervon umgehend informieren. Dieser kann den Auftrag unter den abgeänderten 
Konditionen nochmals bestätigen. Andernfalls ist NLD Electronic zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.

3. Vertragsabschluß/Verfügbarkeitsvorbehalt

3.1 NLD Electronic ist berechtigt, ohne Angabe von Gründen eine Lieferung von Zahlung Zug-um-Zug abhängig zu 
machen und behält sich vor, per Nachnahme zu liefern bzw. Vorkasse zu verlangen.

3.2 Der Vertrag über einen angebotenen Gegenstand kommt ohne Erklärung gegenüber dem Besteller, der das 
Vertragsangebot abgegeben hat, bereits durch Annahme des Vertragsangebotes durch NLD Electronic zustande. Der 
Besteller verzichtet auf den Zugang der Annahmeerklärung, § 151 Satz 1 BGB.

3.3 Sollte NLD Electronic bei Vertragsabschluß feststellen, daß die bestellte Ware nicht mehr bei NLD Electronic 
verfügbar ist oder aus rechtlichen Gründen nicht geliefert werden kann, kann NLD Electronic eine in Qualität und Preis 
gleichwertige Ware anbieten. Das Angebot einer Ersatzlieferung oder die Anzeige der Nichtlieferbarkeit erfolgt 
unverzüglich, spätestens innerhalb zweier Werktage nach Eingang des Kundenangebotes. Bereits erhaltene Zahlungen 
wird NLD Electronic umgehend nach einem Rücktritt vom Vertrag durch NLD Electronic oder den Besteller erstatten.

4. Preise/Zahlungsbedingungen

4.1 Unsere Preise gelten ab Werk ausschließlich Verpackung.

4.2 Der Besteller kann den jeweils ausgewiesenen Betrag in EURO bezahlen. Auf der Rechnung werden neben dem 
Nettopreis für die Ware die Preise für ergänzende Leistungen ausgewiesen: Verpackung, Versand NLD-Express-
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Service, die jeweils zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung gültige Mehrwertsteuer etc.

4.3 Alle Preise sind in EURO ohne Mehrwertsteuer angegeben. Die Versandkosten sind in den angegebenen Preisen 
nicht enthalten.

4.4 Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise entsprechend zu ändern, wenn nach Abschluß des Vertrages 
Kostensenkungen oder Kostenerhöhungen, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen oder Materialpreisänderungen 
eintreten. Diese werden wir dem Besteller auf Verlangen nachweisen.

4.5 Falls nicht anders vereinbart, sind unsere Rechnungen binnen 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug, innerhalb 
14 Tagen mit 2% Skonto spesenfrei zahlbar. Ein Skontoabzug ist nur zulässig, wenn alle unsere übrigen Forderungen 
aus der Geschäftsverbindung, die älter als 30 Tage sind, getilgt sind. Aufrechnungsansprüche stehen dem Besteller nur 
zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung 
eines Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

4.6 Kommt der Besteller mit der Zahlung in Verzug, sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 4% über dem 
Hauptfinanzzinssatz, 2-Wochen-Tender der Europäischen Zentralbank zu verlangen.

5. Lieferung

5.1 Sofern nichts anderes vereinbart wurde, erfolgt die Lieferung „ab Werk” (Grünstadt-Asselheim). Die Gefahr geht stets 
auf den Besteller über, sobald die Lieferung das Werk verläßt. Dies gilt auch bei Teil-Lieferungen.

5.2 Lieferterminangaben sind, soweit nichts anderes schriftlich zugesagt ist, unverbindlich.

5.3 NLD-Standard. Die in dem Katalog aufgeführten Produkte werden in der Regel „ab Lager” geliefert. Die Lieferzeit für 
den Versand in der Bundesrepublik Deutschland beträgt deshalb zwischen 48 und 72 Stunden ab Eingang der 
Bestellung. Bei größeren Bestellungen behält sich NLD Electronic das Recht vor, die Lieferzeit zu verlängern.

5.4 NLD-Express. Ist dem Kunden bei der Bestellung die Vorrätigkeit im Lager zugesagt worden und ist die Bestellung 
vor 13.00 Uhr an Werktagen außer Freitag und Samstag bei NLD Electronic eingegangen, erfolgt die Auslieferung der 
Ware an den Besteller am folgenden Werktag bis 12.00 Uhr innerhalb der Bundesrepublik Deutschland (außer Inseln). 
Trifft die Ware auch nicht innerhalb einer im Einzelfall möglichen vertretbaren Kulanzzeit ein, ist der Besteller berechtigt, 
vom Vertrag zurückzutreten und die Ware an NLD Electronic zurückzusenden. Schadensersatzansprüche sind in diesem 
Fall ausgeschlossen, es sei denn, NLD Electronic trifft Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit.

5.5 Höhere Gewalt, Arbeitskämpfe, Unruhen, behördliche Maßnahmen, Ausbleiben von Zulieferungen unserer 
Zulieferanten und sonstige unvorhersehbare, unabwendbare und schwerwiegende Ereignisse befreien die 
Vertragspartner für die Dauer der Störung und im Umfang ihrer Wirkung von den Leistungspflichten. Dies gilt auch, wenn 
diese Ereignisse zu einem Zeitpunkt eintreten, in dem sich der betroffene Vertragspartner in Verzug befindet. Die 
Vertragspartner sind verpflichtet, im Rahmen des Zumutbaren unverzüglich die erforderlichen Informationen zu geben 
und ihre Verpflichtungen den veränderten Verhältnissen nach Treu und Glauben anzupassen.

5.6 Teil-Lieferungen sind zulässig. Verzögert sich eine Teil-Lieferung, so kann der Besteller hieraus keine Rechte wegen 
der übrigen Teilmenge geltend machen, es sei denn, die Teilerfüllung hat für ihn kein Interesse.

5.7 Selbstbelieferung. Wir sind zur Aufschiebung und/oder Aufhebung unserer hiervon betroffenen Lieferverpflichtung 
berechtigt, wenn richtige oder rechtzeitige Selbstbelieferung seitens unseres Vorlieferanten ohne unser Verschulden 
ausbleibt.

5.8 Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der zugrundeliegende Kaufvertrag ein Fixgeschäft im Sinne 
von § 361 BGB oder von § 376 HGB ist. Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern als Folge eines 
von uns zu vertretenden Liefer-verzuges der Besteller berechtigt ist geltend zu machen, daß sein Interesse an der 
weiteren Vertragserfüllung in Fortfall geraten ist.

5.9 Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenden 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht; ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungshilfen 
ist uns zuzurechnen. Sofern der Lieferverzug nicht auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen Vertragsverletzung 
beruht, ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

5.10 Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der von uns zu vertretende Lieferverzug auf der 
schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruht; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf 
den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Sofern der Lieferverzug lediglich auf einer 
schuldhaften Verletzung einer nicht wesent-lichen Vertragspflicht beruht, ist der Besteller berechtigt, für jede vollendete 
Woche Verzug eine pauschalierte Verzugsentschädigung in Höhe von 3% des Lieferwertes, maximal jedoch nicht mehr 
als 15% des Lieferwertes zu verlangen.

5.11 Sofern der Besteller es wünscht, werden wir die Lieferung durch die Transportversicherung eindecken; die insoweit 



anfallenden Kosten trägt der Besteller.

6. Eigentumsvorbehalt

6.1 Gelieferte Ware bleibt unser Eigentum bis zur Erfüllung aller gegenwärtigen Ansprüche aus Geschäftsverbindungen 
zwischen dem Besteller und uns (Vorbehaltsware). Wir behalten uns für den Fall der Einleitung eines Insol-
venzantragsverfahrens über das Vermögen des Bestellers den Rücktritt vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des 
Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In der Zurücknahme 
der Kaufsache durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag vor, es sei denn, wir hätten dies ausdrücklich schriftlich erklärt. 
Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt. Der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeit 
des Bestellers – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.

6.2 Der Besteller ist zur getrennten Lagerung und Kennzeichnung der Vorbehaltsware verpflichtet. Der Besteller ist 
verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen 
Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten 
erforderlich sind, muß der Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.

6.3 Bei Pfändungen, Beschlagnahmungen und sonstigen Verfügungen oder Eingriffen Dritter hat der Besteller den 
Lieferer unverzüglich zu benachrichtigen.

6.4 Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt uns jedoch 
bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsendbetrages unserer Forderungen ab, die ihm aus der 
Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne 
oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Besteller auch nach der 
Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns 
jedoch,die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten 
Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät, kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder 
Zahlungseinstellung vorliegt. In diesen Fällen können wir verlangen, daß der Besteller uns die abgetretenen 
Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazu gehörigen 
Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.

6.5 Eine Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware nimmt der Besteller für uns vor, ohne daß uns daraus 
Verpflichtungen entstehen. Verbindet, vermischt, vermengt oder verarbeitet der Besteller unsere Vorbehaltsware, so 
erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Rechnungsendbetrag) zu 
den anderen verarbeiteten, vermengten, vermischten oder verbundenen Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung, 
Vermengung, Vermischung oder Verbindung. Für die durch die Verarbeitung oder Verbindung entstehende Sache gilt im 
übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache. Erfolgt die Vermischung oder Vermengung in der 
Weise, daß die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, daß der Besteller uns 
anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Besteller verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns.

6.6 Übersteigt der Wert der uns gegebenen Sicherheiten unsere Forderungen insgesamt um mehr als 20%, so sind wir 
auf Verlangen des Bestellers verpflichtet, die überschießenden Sicherheiten nach unserer Wahl freizugeben.

6.7 Sofern und soweit die Registrierung und/oder die Erfüllung anderer Erfordernisse Voraussetzung für die Wirksamkeit 
des Eigentumsvorbehalts ist, ist der Besteller verpflichtet, auf seine Kosten alle hierzu notwendigen Handlungen 
unverzüglich vorzunehmen und alle erforderlichen Mitteilungen zu machen.
Falls und soweit die maßgebliche Rechtsordnung keine Vereinbarung eines Eigentumsvorbehaltes zuläßt, wird der 
Besteller uns bei Inanspruchnahme von Warenkredit angemessene andere Sicherheiten stellen.

7. Gewährleistung

7.1 Eine Gewährleistung kann nicht für solche Mängel übernommen werden, die auf unsachgemäße Nutzung oder eine 
überdurchschnittliche Beanspruchung der Ware seitens des Bestellers zurückzuführen sind sowie nicht für 
Verschleißteile.

7.2 Ist der Besteller Kaufmann, so hat er die Ware unverzüglich zu untersuchen und etwaige Mängel schriftlich zu rügen. 
Verdeckte Mängel sind unverzüglich nach Entdeckung schriftlich zu rügen. Entsprechendes gilt, wenn eine andere als 
die verkaufte Ware oder eine andere als die verkaufte Menge geliefert wurde.

7.3 Bis zur Klärung der Reklamation darf beanstandete Ware nicht weiterverarbeitet werden. Uns ist Gelegenheit zu 
geben, gerügte Mängel an Ort und Stelle zu überprüfen. Im übrigen ist uns beanstandete Ware auf unseren Wunsch zu 
übersenden.

7.4 Bei Mängeln werden wir nach unserer Wahl die Mängel beseitigen, Ersatz leisten oder den entsprechenden 
Rechnungsbetrag der beanstandeten Ware gutschreiben.

7.5 Schlägt die Nachbesserung endgültig fehl oder kommen wir mit der Ersatzlieferung in Verzug, so kann der Besteller 



uns eine angemessene Nachfrist setzen und nach deren ergebnislosem Ablauf nach eigener Wahl ausschließlich 
Wandlung oder Minderung verlangen. Ferner haften wir für Mangelfolgeschäden wegen Fehlens einer zugesicherten 
Eigenschaft, falls und insoweit die Zusiche-rung gerade den Zweck verfolgt, den Besteller gegen solche Schäden zu 
schützen.

7.6 Sofern wir fahrlässig eine vertragswesentliche Pflicht verletzen, ist unsere Ersatzpflicht für Sach- oder 
Personenschäden auf die Deckungssumme unserer Produkthaftpflicht-Versicherung beschränkt. Wir sind bereit, dem 
Besteller auf Verlangen Einblick in unsere Police zu gewähren.

7.7 Die Gewährleistungsfrist beträgt 6 Monate ab Gefahrenübergang für alle im Katalog aufgeführten Produkte ohne 
Lebensdauerangabe. Diese Frist ist eine Verjährungsfrist und gilt auch für Ansprüche auf Ersatz von 
Mangelfolgeschäden,soweit keine Ansprüche aus unerlaubter Handlung geltend gemacht werden.

8.Haftung

8.1 Schadensersatzansprüche des Bestellers, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere aus positiver 
Forderungsverletzung, aus der Verletzung von Pflichten bei Vertragsverhandlungen und aus unerlaubter Handlung, sind 
ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz oder in Fällen des 
Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, des Fehlers zugesicherter Eigenschaften oder der Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten. Der Schadensersatz für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den 
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Eine 
Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

8.2 Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick 
auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

9. Fehlbestellungen

Der Besteller ist nur befugt, gelieferte Ware an NLD Electronic zurückzusenden, wenn er diese in den 
Originalverpackungen an NLD Electronic zurücksendet und NLD Electronic der Rücksendung vorab schriftlich zustimmt. 
Liegt ein Verschulden des Bestellers vor (Falschbestellung, Doppelbestellung, Verpackungseinheit nicht beachtet etc.) 
ist NLD Electronic berechtigt, dem Besteller die vertragsbedingten Kosten in Rechnung zu stellen.

10. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht

10.1 Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertrag ist Grünstadt-Asselheim.

10.2 Sofern der Besteller Vollkaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand. Wir sind jedoch auch berechtigt, den 
Besteller an unserem Wohnsitzgericht zu verklagen.

10.3 Falls der Besteller nach Vertragsabschluß seinen Wohnsitz oder geschäftlichen Aufenthaltsort aus dem 
Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland verlegt, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand. Dies gilt auch, falls 
Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt des Bestellers im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind.

10.4 Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Besteller und uns gilt ausschließlich das materielle Recht der 
Bundesrepublik Deutschland; das UN-Übereinkommen über Verträge über den Internationalen Warenkauf (CISG) findet 
keine Anwendung. Für die Auslegung von Lieferklauseln gelten die INCOTERMS in der jeweiligen gültigen Fassung.

11. Teilunwirksamkeit

Die rechtliche Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Bedingungen berührt die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht.

12. Datenspeicherung

Wir speichern Daten gemäß Datenschutzgesetz.

AGB Stand: 26.11.2008
NLD Electronic GmbH 
D-67269 Grünstadt
www.nld-electronic.com 


